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1 LEISTUNGSGEGENSTAND UND –ZEITRAUM

Gegenstand der zu erbringenden Leistung ist die Übernahme, der Transport und die Entsorgung von
Klärschlamm der

Kläranlage Merschwitz
06905 Bad Schmiedeberg - OT Merschwitz
(GPS-Koordinaten als Dezimalgrad (DG): Breitengrad: 51.7368103, Längengrad: 12.7971255)

durch den im Vergabeverfahren bezuschlagten Bieter (Auftragnehmer).

Die Ausbaugröße der Kläranlage beträgt 15.000 EW.

Die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre. Sie beginnt am 01.01.2026 und endet am 31.12.2028. Es
besteht keine Option auf eine Vertragsverlängerung (s. a. FB 22).

Die im Folgenden genannten Anforderungen an die Entsorgung werden im Rahmen der Leistungser-
bringung durch den Auftragnehmer zu jeder Zeit eingehalten. Die Leistungsbeschreibung wird durch
das Entsorgungskonzept des Auftragnehmers konkretisiert (siehe FB 33). Das Entsorgungskonzept
des Auftragnehmers aus dem Vergabeverfahren ist Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer berücksichtigt für die Übernahme der Leistung und für die ordnungsgemäße Ent-
sorgung alle einschlägigen, am Standort geltenden, gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen, Richt-
linien, Satzungen und Genehmigungsauflagen in der jeweils gültigen Fassung.

Die zur Erfüllung der Leistung eingesetzten Anlagen und Anlagenteile entsprechen mindestens dem
aktuellen Stand der Technik (§ 3 Abs. 28 Kreislaufwirtschaftsgesetz).

2 KLÄRSCHLAMMMENGE, KLÄRSCHLAMMANFALL UND BESCHAFFENHEIT

Bei den zu entsorgenden Abfallmengen handelt es sich um (nicht gefährlichen) Schlamm aus der
Behandlung von kommunalem Abwasser (AVV-Nr. 19 08 05), im Folgenden als „Klärschlamm“ be-
zeichnet.

Klärschlammmenge

Die mittlere jährlich zu entsorgende Klärschlammmenge beträgt ca. 650 tOS/a. Eine Mengenschwan-
kung von 550 tOS/a bis 750 tOS/a (ca. 15 %) ist Vertragsgegenstand und wird in jedem Fall durch den
Auftragnehmer sichergestellt.

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um die Gesamtmasse des zu entsorgenden Klär-
schlamms (OS = Originalsubstanz).

Klärschlammanfall

Der Klärschlamm fällt in der Regel kontinuierlich während einer normalen Arbeitswoche an. Witte-
rungsbedingt kann es in den Wintermonaten wegen der frei aufgestellten Container und daraus re-
sultierender möglicher Anfrierungsgefahr bei längeren Temperaturen im Frostbereich zu Ausfallwo-
chen kommen.

Planmäßige Ausfallzeiten können auch in Phasen von Wartungs- und Revisionsarbeiten an der Ent-
wässerungstechnik auftreten. Letztere werden mit ausreichend zeitlichem Vorlauf bekannt gegeben.

Ungeplante Ausfallzeiten durch geringeren Klärschlammanfall und Havarie o.ä. sind durch den Ent-
sorger zu berücksichtigen und bedingen keinen gesonderten Vergütungsanspruch.

Klärschlammqualität

Der zur Entsorgung anstehende Klärschlamm wird mittels Dekanter entwässert und weist einen mitt-
leren Trockensubstanzgehalt (TS) von ca. 23 % auf. Es sind Schwankungen zwischen 20 - 25 %
möglich.

Im Vertragszeitraum sind keine signifikanten technologischen oder sonstigen maßgeblichen Verände-
rungen auf der Kläranlage Merschwitz vorgesehen, sodass von einer gleichbleibenden Qualität des
Klärschlammes auszugehen ist (siehe Analysenergebnisse im Anhang 1).



EU-Vergabeverfahren Leistungsbeschreibung
Klärschlammentsorgung KA Merschwitz FB 21

_______________________________________________________________________________________

Dokumentenstand: 08.07.2025 Seite 3/7

Auf der Kläranlage Merschwitz werden keine Klärschlämme aus Kläranlagen anderer Klärschlammer-
zeuger (mit einer Ausbaugröße von größer gleich 1.000 EW) angenommen.

In der Kläranlage Merschwitz wird kein Abwasser aus der industriellen Kartoffelverarbeitung behan-
delt.

Der Klärschlamm hält die Qualitätsanforderungen für eine bodenbezogene Klärschlammverwertung
ein. Analysenergebnisse nach dem Umfang der Klärschlammverordnung zur Qualität der Klär-
schlämme sind in Anhang 1 zusammengestellt.

Bei der maschinellen Entwässerung des Überschussschlammes werden synthetische Polymere der
Firma Reiflock zur Verbesserung des Entwässerungsgrades eingesetzt. Das Sicherheitsdatenblatt zum
eingesetzten Flockungsmittel enthält Anhang 2. Die Abbaubarkeit dieses Produktes wird basierend
auf den Daten zur Abbaubarkeit der Komponenten gemäß OECD-Kriterien als leicht (biologisch) ab-
baubar eingestuft (s. Anhang 2).

3 LEISTUNG DES AUFTRAGNEHMERS

3.1 Allgemein

Die im Folgenden genannten Anforderungen an die Entsorgung werden im Rahmen der Leistungser-
bringung durch den Auftragnehmer zu jeder Zeit eingehalten. Im Sinne einer funktionalen Leistungs-
beschreibung können bestimmte Punkte zur Entsorgung vom Auftragnehmer konkretisiert bzw. be-
stimmt werden. Eine solche Ergänzung der Leistungsbeschreibung ergibt sich aus dem Entsorgungs-
konzept des Auftragnehmers (FB 33). Das Entsorgungskonzept ist Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer berücksichtigt für die Übernahme der Leistung und für die ordnungsgemäße Ent-
sorgung sämtliche relevante am Standort geltende gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Richtli-
nien und Satzungen in der jeweils gültigen Fassung.

Die zur Erfüllung der Leistung eingesetzten Anlagen und Anlagenteile sind mindestens dem aktuellen
Stand der Technik entsprechend.

Die Anschrift und der Ansprechpartner zu Fragen der Klärschlammentsorgung lauten:

Anschrift: Wasser- und Abwasserzweckverband Elbaue/Heiderand, Burgstraße 22/23,
06901 Kemberg / Sachsen Anhalt

Kontakt: Tel. 034921 / 618 -0
Fax 034921 / 618 -19

E-Mail: service@wazv-eh.de

Die zeitliche und logistische Abstimmung der Übernahme und der Transporte erfolgt mit dem Be-
triebspersonal des technischen Betriebsführers der Kläranlage.

Es bestehen Zufahrts- und Wendemöglichkeiten auf den befestigten Flächen der Kläranlage Mer-
schwitz.

Auf dem Gelände der Kläranlagen gilt die StVO. Das Befahren der Kläranlage geschieht auf eigene
Gefahr. Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für Unfälle, sofern hier nicht ein vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten seiner Bediensteten Ursache war. Der Abtransport hat so zu erfolgen,
dass der Klärwerksbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

Für die maximal zulässige Beladung der Transportfahrzeuge trägt der Auftragnehmer die Verantwor-
tung. Das nach StVZO zulässige Gesamtgewicht wird nicht überschritten.

Die Aufstellung der durch den Auftragnehmer im Umlaufverfahren zu stellenden 10 m³ Absetzcontai-
ner hat durch ihn in den markierten Aufstellflächen zu erfolgen. Erfolgt eine Fehlabstellung hat der
AN die Container auf Anforderung des Auftraggebers unentgeltlich umzusetzen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe mit der Örtlichkeit der Kläranlage vertraut gemacht.
Fehlkalkulationen, die sich aus der Unkenntnis der Örtlichkeit (z.B. hinsichtlich Zufahrts-/ Wende-
möglichkeiten oder Übernahmebereich) ergeben und daraus ggf. erwachsende Mehrkosten, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
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AG und AN benennen die Personen, die Ansprechpartner im laufenden Geschäftsverkehr und bei be-
sonderen Vorfällen sind.

Entsorgungsnachweise über die Entsorgung oder Verwertung des Klärschlamms, Wiege-, Liefer- und
Begleitscheine müssen den gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen. Der AN übergibt dem
AG mit der Rechnungslegung gemeinsam mit den erforderlichen Nachweisen eine Übersicht der ent-
sorgten Klärschlämme. Die Übersicht beinhaltet jeden Entsorgungsvorgang mit Datum, Abfallart,
Übernahmescheinnummer, Menge und Entsorgungsort.

Der AN übergibt unaufgefordert bis zum 31.01. eine summierte Jahreszusammenstellung aller im
vorhergehenden Jahr entsorgten bzw. verwerteten Mengen mit Angabe von Datum, Abfallart, Über-
nahmescheinnummer, Menge und Entsorgungs- bzw. Verwertungsort.

3.2 Übernahme und Transport

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind mit dem Transportpreis A1 bzw. B1 im vergabegegen-
ständlichen Angebotsschreiben verpreist.

Der Auftragnehmer übernimmt die Klärschlämme in Art und Menge gemäß Abschnitt 2

Der entwässerte Klärschlamm wird vom Entwässerungsdekanter über Schneckenförderer in drei halb-
kreisförmig, frei aufzustellende Absetzcontainer, Fassungsvermögen 10 m³, abgeworfen.

Die zur Befüllung erforderlichen drei leeren Absetzcontainer werden durch den Auftragnehmer bzw.
dessen beauftragten Dritten im Umlauf mit den gefüllten drei Absetzcontainern zur Verfügung gestellt.
Es werden immer drei leere Behälter für die Befüllung vorgehalten und im Bereich des Schwenkför-
derers in Verantwortung des Auftragnehmers nach Vorgabe des Betriebspersonals der Kläranlage in
den entsprechend markierten Bereichen aufgestellt.

Die Klärschlammübernahme selbst erfolgt durch die Übernahme der gefüllten drei Absetzcontainer,
die noch am selben Arbeitstag abtransportiert werden.

Die Zufahrt zu und der Lageplan der Kläranlage sind in Anhang 3 dargestellt. Die örtlichen Verhält-
nisse können Anhang 4 entnommen werden.

Es gelten folgende Übernahmebedingungen:

Kläranlage Merschwitz

jährlicher Entsorgungszeitraum
(unter Berücksichtigung Ausfallwochen) Ca. 25 bis 35 Wochen pro Jahr

Abholzeiten

Vorzugsweise Montag; 07:30 - 13:00 Uhr
Andere Abholtermine sind (in Ausnahmefällen) nach

vorheriger Abstimmung mit dem Betriebspersonal der
KA Merschwitz möglich.

Abholzyklus In Abhängigkeit der Witterung und des Klär-
schlammanfalls ca. einmal wöchentlich für 3 gefüllte

Container

Reaktionszeit 5 Arbeitstage

Containerstellung durch Auftragnehmer

Art des Containers Absetzcontainer

Größe Container ca. 10 m³

Anzahl erforderlicher Container vor Ort Mindestanzahl: 3

Eine Übernahme des Klärschlamms ist ausschließlich während der angegebenen Abholzeiten möglich
und immer in Abstimmung mit dem Betriebspersonal der Kläranlage und dem Auftragnehmer (bzw.
des von ihm insoweit zu bevollmächtigenden Transportunternehmens) zu organisieren.
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Der Transport zum Entsorgungsort einschließlich möglicher Zwischenlager oder Zwischenbehand-
lungsanlagen erfolgt durch den Auftragnehmer.

Vor der ersten Leistungserbringung wird der Auftragnehmer (AN) durch das Betriebspersonal der
Kläranlage im Beisein des AG in die Gegebenheiten vor Ort eingewiesen. Der Termin zur Einweisung
ist nach Auftragserteilung frühzeitig abzustimmen. Über die Einweisung wird durch den AG ein Pro-
tokoll gefertigt.

3.3 Entsorgung

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind mit dem Entsorgungspreis A2 im vergabegegenständ-
lichen Angebotsschreiben verpreist.

3.3.1 Mengenfeststellung und Analytik

Verwiegung

Der Auftragnehmer hält ein in den gesetzlich vorgesehenen Abständen geeichtes und geprüftes Wie-
gesystem an der Umschlag-/Entsorgungsanlage vor, durch welches die Verwiegung des in den Trans-
portfahrzeugen des Auftragnehmers angelieferten Klärschlammes erfolgt.

Die Wiegescheine beinhalten mindestens folgende Angaben:

 Wiegescheinnummer

 Name des Lieferanten

 Kennzeichen des Fahrzeuges

 Name des Empfängers

 Gewicht (Brutto (B), Tara (T), Netto (N))

 AVV-Nr. und Bezeichnung des Abfalls

 Datum und Uhrzeit der Verwiegung

 Unterschrift des Empfängers

Der Auftraggeber darf Wiegevorgänge jederzeit kontrollieren. Der Nachweis zur Eichung der Waage
wird dem Auftraggeber in den gesetzlich geforderten Prüfabständen unaufgefordert vorgelegt.

Analyseumfang und -häufigkeit

Klärschlammanalysen entsprechend dem geforderten Umfang und der geforderten Häufigkeit gemäß
Artikel 1 § 5 der Klärschlammverordnung werden durch den Auftraggeber veranlasst und die Ergeb-
nisse dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Benötigt der Auftragnehmer jährlich mehr Analysen
und/oder einen größeren Analysenumfang, hat er dies auf eigene Veranlassung und Kosten umzuset-
zen.

Die Anforderungen an den Klärschlamm für eine mögliche thermische Klärschlammentsorgung erge-
ben sich in der Regel individuell in Abhängigkeit der genehmigten Annahmegrenzwerte für die jewei-
lige Verbrennungsanlage. Es obliegt daher dem Auftragnehmer, zu prüfen, inwiefern die Klär-
schlämme für den Einsatz in der/den von ihm vorgesehenen Verbrennungsanlage(n) geeignet/zuläs-
sig sind und ob er hierfür gegebenenfalls weitere Analysen benötigt. Der Auftragnehmer hat vor An-
gebotsabgabe die Möglichkeit, Klärschlammproben vom Auftraggeber zu beziehen, um entsprechende
Analysen auf eigene Kosten durchführen zu lassen.

3.3.2 Entsorgungsweg

Der Klärschlamm wird entsprechend dem jeweiligen Entsorgungskonzept des Auftragnehmers trans-
portiert, (ggf.) behandelt, (ggf.) zwischengelagert und entsorgt.

Der Klärschlamm erfüllt in der Regel die Voraussetzungen für eine bodenbezogene Verwertung (siehe
Abschnitt 2). Dementsprechend soll der Klärschlamm vorzugsweise bodenbezogen, möglichst mit re-
gionalem Bezug, verwertet werden. Eine thermische Verwertung soll vorzugsweise nur bei Grenzwer-
tüberschreitungen erfolgen, die eine bodenbezogene Verwertung ausschließen. Bei thermischer
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Verwertung sind alle thermischen Verfahren zulässig, bei denen der Einsatz bzw. die Zugabe von
Klärschlamm entsprechend genehmigt ist.

Dem Auftragnehmer bleibt überlassen, ob und in welcher Form der Klärschlamm vor der eigentlichen
Entsorgung behandelt bzw. aufbereitet wird. Für diesen Fall sind die dabei entstehenden Aufwendun-
gen und Kosten vom Auftragnehmer zu tragen und in seinen Preisen einzukalkulieren.

In welcher Art und Weise der Auftragnehmer die Entsorgung konkret umsetzt, ist in seinem Entsor-
gungskonzept (FB 33) festgelegt.

Der Auftragnehmer führt den Klärschlamm einer gesetzlich zulässigen und genehmigten Behandlung
und/oder Entsorgung zu.

Der Auftraggeber darf die Vorgänge entlang des Entsorgungsweges seiner Klärschlämme jederzeit
kontrollieren. Er erhält hierfür Zugang zu allen relevanten Anlagen.

3.3.3 Entsorgung bei Einhaltung der Grenzwerte

Der Klärschlamm hält die Anforderungen der Klärschlammverordnung ein und wird im Sinne des
Kreislaufwirtschaftsgedanken vorrangig einer bodenbezogenen Verwertung zugeführt. Teilmengen bis
max. 25 % des für eine bodenbezogene Verwertung vorgesehenen Klärschlamms können in begrün-
deten Ausnahmefällen einer thermischen Entsorgung zugeführt werden. Hierfür gelten nicht die Preise
für die thermische Entsorgung gemäß 3.3.4.

3.3.4 Thermische Entsorgung bei Grenzwertüberschreitung

Ist eine bodenbezogene Klärschlammverwertung aufgrund der Überschreitung der geltenden Grenz-
werte nach Klärschlammverordnung bzw. Düngemittelverordnung temporär nicht möglich, erfolgt
eine thermische Entsorgung des Klärschlammes. Hierfür hält der Auftragnehmer mindestens eine
Jahreskapazität von 25 % des jährlichen Gesamtklärschlammanfalls vor.

3.3.5 Gewährleistung der Entsorgungssicherheit

Der Auftragnehmer gewährleistet die Entsorgungssicherheit über den gesamten Leistungszeitraum.
Er verfügt über ausreichende Kapazitäten zur Zwischenlagerung der Klärschlämme entsprechend dem
von ihm gewählten Entsorgungsweg. Die dabei entstehenden Aufwendungen und Kosten sind vom
Auftragnehmer zu tragen und in seinen Preisen einkalkuliert.

Kapazitäten zur Klärschlammentsorgung stehen dem Auftragnehmer für den von ihm im Entsorgungs-
konzept benannten Entsorgungsweg im erforderlichen Umfang über den gesamten Leistungszeitraum
zur Verfügung.

Die thermische Entsorgung des Klärschlammes erfolgt in einer oder mehreren bereits zum Zeitpunkt
der Angebotsabgabe genehmigten und betriebenen Anlage(n) gemäß dem Entsorgungskonzept des
Auftragnehmers.

3.3.6 Dokumentations- und Nachweispflichten

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber jährlich eine Jahreszusammenstellung über die entsorgten
Mengen, den gewählten Entsorgungsweg und die Gesamtentsorgungskosten vor. Diese Dokumenta-
tion wird dem Auftraggeber unaufgefordert bis spätestens 31.01. des Folgejahres übergeben.

Der vom Auftragnehmer zu erbringende Nachweis über die durchgeführte Entsorgung richtet sich
nach der Art des Entsorgungsweges gemäß nachfolgenden Abschnitten.

Der Auftragnehmer erbringt die Registerführung gemäß § 34 Abs. 1 der Klärschlammverordnung.

Der Auftragnehmer führt das Register kontinuierlich über das ganze Jahr. Das Register des Vorjahres
wird dem Auftraggeber spätestens am letzten Werktag im Februar in elektronischer Form übergeben.

Die Meldungen an das Landesamtes für Statistik und der Jahresbericht zur Verwertung werden vom
Auftraggeber an die zuständigen Behörden übergeben.
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3.3.7 Nachweis der bodenbezogenen Verwertung

Bei bodenbezogener Verwertung der Klärschlämme sind die gesetzlichen Anforderungen sowie die
nachfolgenden Unterabschnitte zu beachten und einzuhalten.

Anzeigeverfahren

Der Auftragnehmer nimmt vollumfänglich die Anzeigepflichten der Klärschlammverordnung nach §
16 wahr. Der Umfang der Anzeige ergibt sich aus Anlage 3 Abschnitt 1 bzw. 2, Nr. 1 der Klärschlamm-
verordnung. Für die Anmeldungen der mit Klärschlamm bzw. Klärschlammgemisch/-kompost zu dün-
genden Flächen und der eingesetzten Schlammmengen bei den Behörden handelt der Auftragnehmer
im Auftrag des Auftraggebers. Der Auftragnehmer erhält hierfür bei Bedarf eine Vollmacht vom Auf-
traggeber.

Lieferscheinverfahren

Die Nachweisführung für die bodenbezogene Verwertung von Klärschlamm bzw. Klärschlammge-
misch/-kompost erfolgt durch den Auftragnehmer entsprechend den §§ 17 und 18 der Klärschlamm-
verordnung (2017). Hierfür verwendet der Auftragnehmer Lieferscheine nach der Mustervorlage in
Anlage 3 Abschnitt 1 bzw. 2, Nr. 2 der Klärschlammverordnung.

Der AN übernimmt (ggf. mit Vollmacht) die Nachweisführung gemäß Behördenanforderung (z.B.
Landratsämter, Landesdirektion). Er übergibt die im Zusammenhang mit der erforderlichen Nach-
weisführung erstellten Dokumente außerdem zur Kenntnisnahme an den AG.

Alle Zuarbeiten an die Landratsämter und die Meldungen über den Vollzug der Aufbringung sind eben-
falls vom Auftragnehmer zu erbringen und am Jahresende dem AG zu übergeben.

3.3.8 Nachweis der thermischen Entsorgung

Der Nachweis über die durchgeführte thermische Entsorgung erfolgt mittels Übernahmescheinen.

Der Abfallerzeuger (Auftraggeber) sowie der Einsammler (Auftragnehmer) haben die Übernahme-
scheine spätestens bei Übernahme der Abfälle durch den Einsammler (Auftragnehmer) auszufüllen.
Bei der Übernahme der Abfälle übergibt der Einsammler (Auftragnehmer) dem Auftraggeber die Aus-
fertigung 1 des Übernahmescheins. Die Ausfertigung 2 und 3 hat der Einsammler (Auftragnehmer)
während des Beförderungsvorganges mitzuführen. Nach Übergabe der Abfälle an den Abfallentsorger
(Auftragnehmer) wird der Wiegeschein zusammen mit der Ausfertigung 3 des Übernahmescheins
zeitnah, jedoch spätestens als Nachweis mit der folgenden Rechnungslegung, an den Abfallerzeuger
(Auftraggeber) übergeben.

4 VERGÜTUNG UND ABRECHNUNG

Der Auftragnehmer hat monatlich prüfbar abzurechnen. Die Rechnungsadresse für die Rechnungsle-
gung lautet wie folgt:

Wasser- und Abwasserzweckverband Elbaue/Heiderand
Burgstraße 22/23
06901 Kemberg / Sachsen Anhalt

über

Betriebsführung
Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg
Heinrich-Heine-Straße 8
06886 Lutherstadt Wittenberg

Die Vergütung der Klärschlammentsorgung erfolgt grundsätzlich auf Basis der durch Differenzwägung
ermittelten Mengen auf den Wiegescheinen sowie des Angebotspreises aus dem vergabegegenständ-
lichen Angebotsschreiben.

Die ergänzenden Forderungen und Regelungen nach FB 22, Punkt 3 ‚Rechnungen‘ sind zu beachten
und einzuhalten.
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Klärschlammanalyse Kläranlage Merschwitz
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Anhang 2
Sicherheitsdatenblatt zu synthetischen Polymer
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Anhang 3
Übersichtslageplan
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Anhang 4
Örtliche Verhältnisse Kläranlage Merschwitz
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Abbildung 1: Zufahrt Kläranlage und Manövriebereich für Containerwechsel

Abbildung 2: Container mit Maschineller Schlammentwässerung, angebundenem Schwenkförderer
und Aufstellung der Absetzcontainer für Schlammabwurf



EU-Vergabeverfahren Leistungsbeschreibung
Klärschlammentsorgung KA Merschwitz FB 21

Anhang 4

Abbildung 3: Aufstellung der Absetzcontainer für Schlammabwurf und davor liegende Freifläche

Abbildung 4: Freifläche vor Schlammentwässerung, vollumfänglich nutzbar für Containerwechsel/-
abholung


